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Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Bau- und 
Planungsausschusses 

_________________________________________________________ 
 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, den 22.01.2019 
Beginn: 17:00 Uhr 
Ende 18:25 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses, Osnabrücker Str. 1, Hilter a.T.W.  

 
Anwesend waren: 
 
Bürgermeister: 
Herr Marc Schewski 
 
Ausschussvorsitzende: 
Frau Monika Abendroth 
 
Ausschussmitglied: 

 

Herr Rainer Behrenswerth  
Herr Andreas Halbrügge  
Herr Andreas Krebs für Ausschussmitglied Hellmich 
Herr Ansgar Tepe  
Herr Hartmut Waack  
Herr Frederik Warning  
Herr Jörg Wenner  
 
Entschuldigt fehlten: 
Herr Dirk Ellguth 
Frau Stephanie Hellmich 
 
Von der Verwaltung: 
Herr Manfred Flaspöhler 
Herr Helmut Kallmeyer 
Herr Bastian Sommer 
 
Protokollführerin:  
Frau Nicole Hotfilter 
 
Tagesordnung: 
 
1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Ta-

gesordnung sowie der Beschlussfähigkeit 
 

   
 2   Einwohnerfragestunde  
   
 3   Bebauungsplan Nr. 100 "Wellendorf 4/III" - Auslegungsbeschluss 

Vorlage: FB2/045/2019 
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 4   Haushaltsplanentwurf 2019  
   
 5   Mitteilungen und Anfragen  
   
 
   
zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Tagesordnung sowie der Beschlussfähigkeit 
 
Ausschussvorsitzende Abendroth eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße La-
dung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  
  
zu 2 Einwohnerfragestunde 
 
Es waren keine Bürger anwesend.  
  
zu 3 Bebauungsplan Nr. 100 "Wellendorf 4/III" - Auslegungsbeschluss 

Vorlage: FB2/045/2019 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 100 „Wellendorf 4/III“ liegt westlich der Stra-
ße „Hermannschacht“ und nördlich der „Ernst-August-Straße“. Er umfasst das Schulgelände 
Wellendorf mit dem Grundschulgebäude, dem DRK-Gebäude sowie dem Spiel- und Bolz-
platz.  
Auf dem Grundstück soll eine Kindertagesstätte entstehen, hierfür sind die Festsetzungen 
der zurzeit gültigen Bebauungspläne abzuändern.  
 
Der Planentwurf sieht Gemeinbedarfsflächen vor. Beinhaltet sind Schul- und schulergänzen-
de Einrichtungen, sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen sowie Spiel- und 
Sportplatz.  
 
Da es sich bei der Neuaufstellung um eine Maßnahme der Innenentwicklung von Flächen 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Bereiches handelt, wird die Aufstellung im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Die entsprechenden planungs-
rechtlichen Voraussetzungen hierzu sind gegeben. Bei Durchführung des „beschleunigten 
Verfahrens“ finden nur ein Beteiligungsschritt hinsichtlich der berührten Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange und eine Entwurfsauslegung statt.  
Ferner wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
 
Der Bau- und Planungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschlussvorschlag:   
 
  
„Der Bebauungsplan Nr. 100 „Wellendorf 4/III“ wird im beschleunigten Verfahren  
 gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB ohne 
 Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Von 
 einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
 BauGB wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 
 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.  
 Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 4/III „Wellendorf“ mit 
 Begründung und textlichen Festsetzungen erfolgt gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB für die Dauer eines Monats.  
 Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 durchgeführt“.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 8 

Nein: 0 

Enthaltung: 0 

  
zu 4 Haushaltsplanentwurf 2019 
 
Herr Sommer stellt anhand einer PowerPoint-Präsentation den Haushaltsplanentwurf 2019 
vor.  
 
Das Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet im Bereich der Erträge Kos-
tenerstattungen in Höhe von 71.000 €. Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Land-
kreises Osnabrück für verauslagte Mietaufwendungen im Rahmen der Unterbringung von 
Schutzsuchenden.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 138.500 €. Hierin enthalten 
sind u.a. die Archiverweiterung Rathaus sowie teilw. Instandsetzung der Wohnhäuser Müns-
terstr. 23 und 25. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 63.500 € gesenkt. Die 
Transferaufwendungen beziehen sich auf von der Gemeinde für die Unterbringung von 
Flüchtlingen angemieteten Wohnraum in Höhe von 70.000 €. Die Erstattungen vom Land-
kreis sind in selbiger Höhe veranschlagt.  
 
Im Investitionsbereich ist ein Ansatz für die Umgestaltung des Rathausparks in Höhe von 
40.000 €, für die Gerätebeschaffung/Gebäudeunterhaltung von 7.000 € und für die Geräte-
beschaffung der Hausmeister von 5.000 € veranschlagt. Der Ansatz für die Gebäudeunter-
haltung ist vorsichtshalber eingeplant, um dringend erforderliche Beschaffungen tätigen zu 
können. So wurden bspw. bei der Gerätebeschaffung im Bereich der Hausmeister, bis auf 
den separat angemeldeten Aufsitzmäher, 2017 und 2018 jeweils keine Mittel verausgabt.  
Das Produkt sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke sieht für Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten) 700 € 
vor. Der Ansatz 2018 lag bei 50.700 €, da hier Renaturierungsarbeiten am Kloster-Oeseder-
Weg in Höhe von 50.000 € veranschlagt, aber nicht benötigt wurden.   
 
Für den Bereich Stadtentwicklung sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 
Höhe von 99.800 € eingeplant. Diese beinhalten EDV-Kosten, BLP, Vermessung, ILEK Pro-
jektkosten, Sonstiges und besondere Betriebsaufwendungen (Digitalisierung der Bauamtsak-
ten).  
 
Für Investitionen wurden 340.000 € für Ausgleichsflächen sowie 68.000 € für die Beteiligung 
am Breitbandausbau durch den Landkreis Osnabrück veranschlagt. Diese Kostenbeteiligung 
werde um voraussichtlich weitere zwei Jahre, 2020 und 2021 mit jeweils 68.000 €, ausgewei-
tet. Ziel ist es, möglichst jedem Haushalt eine schnelle Internetverbindung zu ermöglichen.  
Das Produkt Gemeindestraßen beinhaltet Erträge in Höhe von 674.700 € (Auflösungserträge 
aus Sonderposten).  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehen 399.500 € vor. Dieser Ansatz be-
inhaltet 350.000 €, ein Plus von 88.000 € gegenüber dem Vorjahr für die Straßenunterhal-
tung, 30.000 € für allgemeine Unterhaltung/ Verkehrsberuhigung. Diese Mittel waren bereits 
im Jahr 2018 für die Brücke Middendorf veranschlagt. Das Vorhaben wurde nicht realisiert 
und der Ansatz für 2019 erneut berücksichtigt. Ferner sind vorgesehen 13.000 € für die Rei-
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nigung/Winterdienst. Diese Position wurde gegenüber 2018 um 6.000 € gesenkt. Mittel in 
Höhe von 6.500 € für Sonstiges (ein Minus von 2.000 € gegenüber dem Vorjahr). Für sonsti-
ge ordentliche Aufwendungen (Straßenanteil Oberflächenentwässerung) beträgt der Ansatz 
165.000 €. Die Abschreibungen liegen bei 925.300 €.  
 
Um sanierungsbedürftige Straßen im Gemeindegebiet in Angriff nehmen zu können, wird  
eine einmalige Anhebung des Ansatzes auf 500.000 € für die Straßenunterhaltung ge- 
wünscht.  
 
Die CDU-Fraktion spricht sich für eine Erhöhung des Ansatzes auf 500.000 € aus. Die der-
zeitige Haushaltslage lässt eine entsprechende Aufstockung zu.  
Die Gemeinde habe somit die Möglichkeit, zum jetzigen Zeitpunkt Straßenunterhaltungs-
maßnahmen im größeren Umfang nachzuholen.  
 
Herr Flaspöhler stellt div. Straßen vor, welche einen Unterhaltungsbedarf aufweisen. Dem-
nach ist eine Erhöhung des Ansatzes gerechtfertigt, da der Mittelaufwand bei 600.000 € bis 
650.000 € liegen würde. Er regt an, die entsprechenden Straßenbereiche bei der nächsten 
Ortsbereisung in Augenschein zu nehmen.  
 
Der Ausschuss spricht sich einstimmig für eine einmalige Erhöhung des Ansatzes „Straßen-
unterhaltung“ auf 500.000 € aus.  
 
Im Investitionsbereich sind 15.000 € für Grundstückskäufe veranschlagt.  
Für die Umgestaltung der Schulstraße/Schul- und Sportanlage Borgloh sind 175.000 € in den 
Haushaltsplanentwurf aufgenommen worden.  
Der Bereich Straßenbeleuchtung umfasst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 
Höhe von 81.000 € (Stromkosten 56.000 € und Unterhaltung 25.000 €).  
Herr Sommer stellt das Rechnungsergebnis für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 
vor. Die großflächige energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung erfolgte im Dezember 
2017, so dass die ersten Effekte sich in der Abrechnung 2018 widerspiegeln werden. Jedoch 
ist bereits seit 2016 ein Rückgang der Stromkosten zu erkennen.  
Im Bereich der Investitionen sind Kosten für den Ausbau der Straßenbeleuchtung in Höhe 
von 46.000 € veranschlagt.  
 
Das Produkt ÖPNV sieht Transferaufwendungen in Höhe von 44.500 € vor. Diese teilen sich 
auf in Kosten für den Tagbus (39.000 €) und für den Nachtbus (5.500 €).  
Der Bereich Gewässerunterhaltung weist Erträge für die Flächenbeiträge in Höhe von 41.700 
€ aus. Aufwendungen werden mit 99.300 € veranschlagt. Der größte Teil in Höhe von 63.300 
€ sind die Flächenbeiträge.  
 
Für Hilfsbetriebe/Bauhof sind Aufwendungen in Höhe von 95.700 € vorgesehen. Die Perso-
nalaufwendungen sehen eine Erhöhung von 22.500 € vor. Auch der Personalanteil des  
Klärwärters, des Wasserwerkers sowie der Reinigungskräfte sind hier enthalten.  
Der Investitionsbereich umfasst einen Ansatz für den Erwerb von Geräten in Höhe von 
15.000 € sowie 50.000 € (Einnahmen durch die Veräußerung des Altfahrzeuges 2.000 €) für 
die Neuanschaffung eines Holders und 3.000 € für Baumaßnahmen am Betriebsgebäude 
Bauhof.  
Für das Produkt öffentliche Einrichtungen (Wartehallen u.ä.) sind 8.100 € eingeplant. Im In-
vestitionsbereich sind 25.000 € für den Bau von Wartehallen veranschlagt. Geplant sind 
Buswartehallen an folgenden Standorten: Alte Poststraße/Osnabrücker Straße, Schul- 
zentrum Borgloh. Der Austausch der Wartehalle im Bereich der Ortseinfahrt Hilter, aus Rich-
tung Bad Rothenfelde, wurde bereits 2018 in Auftrag gegeben. Die Lieferzeit der Halle be-
trägt jedoch 24 Wochen. Die Bezahlung erfolgt aus der Bildung eines Haushaltsrestes.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2019 einhellig mit den vorgestellten  



5 
 

Änderungen zu.     
  
zu 5 Mitteilungen und Anfragen 
 
- Bürgermeister Schewski berichtet, dass mit der Oberflächensanierung Ebbendorfer  
  Straße/L95 im April 2019 begonnen werden soll.  
 
  Auf Anfrage eines Bürgers hinsichtlich der Anbringung von Blindenleiteinrichtungen im Be- 
  reich der Autobahnauf- und abfahrten erfolgten div. Gespräche sowie Ortstermine mit dem  
  Landesamt für Straßenbau- und Verkehr.  
  Zwischenzeitlich habe die Gemeinde die Mitteilung erhalten, dass die gewünschten Leit-  
  systeme im Zuge der Sanierungsarbeiten eingebaut werden.     
 
  
 
 
 
 
gez. Monika Abendroth  gez. Nicole Hotfilter gez. Marc Schewski 
Ausschussvorsitzende  Protokollführerin  Bürgermeister 
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